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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage 
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HINTERMAYER vom 21. Dezember 1987. Nr. 1381/J 
"Sonderförderungsaktion fUr das Waldviertel" 

Zu Frage 1: Wie hoch war diese gemeinsame Sonderförderungsaktion 
mit dem Land Niederösterreich bisher dotiert ? 

Mit Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Niederösterreich 
gemäß Artikel 15 a B-VG vom 19. Oktober 1982, BGBl.Nr. 113/1983. 
wurde fHr die Sonderförderungsaktion Niederösterreich ein Förde­
rungsrahmen von insgesamt 1 Mrd S (davon 500 Mio S Bundesanteil) 
fOr eine Laufzeit von fUnf Jahren (27. Jänner 1983 bis 27. Jänner 
1988) vorgesehen. 

Zu Fra..5le 2.l. Wieviele Mittel sind davon dem Waldviertel zugute 
gekommen ? 

Der bundesseitige Gesamtrahmen von 500 Mio S fHr die Sonderförde­
rungsaktionen fOr niederösterreichische Problemgebiete ist bis zum 
11. Jänner 1988 durch Förderungszusagen fHr 251 Investitionspro­
jekte in Höhe von rd. 330 Mio S ausgeschöpft worden (Gesamtin­
vestitionsvolumen: rd. 5,9 Mrd S: 4.311 neue Arbeitsplätze). Davon 
entfallen auf das Waldviertel Förderungen (Bundesanteil) fOr 135 
Projekte in Höhe von rd. 173 Mio S (davon Industri~ rd. 122 Mio S, 
Fremdenverkehr rd. 51 Mio S). wodurch Investitionen in Höhe von 
2,5 Mrd S sowie die Schaffung von Uber 2.200 neu~n Arbeitsplätzen 
induziert worden sind. 
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Zu Fragen 3 und 4: Wie sieht die Dotation dieser Sonderf6rderungs­
aktion 1988 und in den Folgejahren aus? Und 
welcher Anteil davon wird in Zukunft dem Wald­
viertel zugute kommen? 

In Gesprächen zwischen mir und Mitgliedern der Nieder6sterreichi­
sehen Landesregierung (LHStv. H6ger und LR Dr~ H6finger) wurde Ende 
1987 die Verlängerung der gemeinsamen Sonderf6rderungsaktion des 
Bundes und LandesfUr nieder6sterreichische Problemgebiete bis 1989 
vereinbart. Der Genehmigungsrahmen für F6rderungsanträge. die nach 
dem 27. Jänner 1988 einlangen. wurde einvernehmlich mit 100Mio S 
begrenzt (davon Bundesanteil 50 Mio S). Welcher Anteil davon dem 
Waldviertel zugute kommen wird. kann derzeit noch nicht beu~teilt 
werden. da die F6rderungsmittel nach Maßgabe der eintreffenden 
F6rderungsanträge und deren Beurteilung durch die gemeinsame 
Beurteilungskommission verteilt werden. 

25. Jänner 1988 
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